
Preisblatt zu den

Ergänzenden Bedingungen der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

der REDINET Burgenland GmbH

Stand: 02/2023

1. Netzanschlusskosten Strom Nettopreis Bruttopreis

1.1 Netzanschluss bis 100 A 
1)

Netzanschluss bis 20 m, Hausanschluss-Säule an Grundstücksgrenze 
2) 165,00 € 196,35 €

Netzanschluss bis 20 m, in Gebäude 540,00 € 642,60 €

Netzanschluss bis 50 m, Hausanschluss-Säule an Grundstücksgrenze 
2) 245,00 € 291,55 €

Netzanschluss bis 50 m, in Gebäude 620,00 € 737,80 €

Netzanschluss bis 80 m, Hausanschluss-Säule an Grundstücksgrenze
 2) 330,00 € 392,70 €

Netzanschluss bis 80 m, in Gebäude 710,00 € 844,90 €

1.2 Netzanschluss größer 100 A bis 250 A 
1)

Netzanschluss bis 20 m, in Gebäude 730,00 € 868,70 €

Netzanschluss bis 50 m, in Gebäude 815,00 € 969,85 €

Netzanschluss bis 80 m, in Gebäude 900,00 € 1.071,00 €

1.3 Rückbau Netzanschluss (Kabel) 
1) 150,00 € 178,50 €

1.4 Rückbau Netzanschluss (Freileitung) 
1) 50,00 € 59,50 €

1.5 Befristeter Netzanschluss (Baustrom) 
1)  3)

bis 100 A 82,00 € 97,58 €

größer 100 A bis 250 A 265,00 € 315,35 €

1.6 Vergütung für Eigenleistung Tiefbau 4) 65,00 € 77,35 €

2. Baukostenzuschuss (BKZ)

für BKZ - relevanten Leistungsbedarf am Netzanschluss je kW 45,82 € 54,53 €

(Leistungsbedarf in kW =  Leistungsbedarf in kVA x 0,9)

3. Inbetriebsetzungskosten

Inbetriebsetzungskosten 44,00 € 52,36 €

4. Zahlungsverzug

Mahnkosten 3,00 € ohne Umsatzsteuer

Nachinkasso 28,20 € ohne Umsatzsteuer

5. Befundprüfung

Befundprüfung Wechselstromzähler
 5) 115,00 € 136,85 €

Befundprüfung Drehstromzähler
 5) 130,00 € 154,70 €

Befundprüfung Wandlerzähler 
5) 150,00 € 178,50 €

Die ausgewiesenen Bruttopreise enthalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von derzeit 19 %.

1) Bei Abweichungen der Parameter behalten wir uns eine individuelle Preiskalkulation vor. 

2) Lieferung und Aufstellung der Hausanschluss-Säule sind im Preis nicht enthalten.

3) Die Leistung umfasst das An- und Abklemmen des vom Anschlussnehmer bereitgestellten Netzanschlusses (Baustromverteiler) am von der

REDINET benannten Anschlusspunkt (inkl. Messeinrichtung).

4) Die Erstattung der Leistung erfolgt nur, wenn die Tiefbauarbeiten nach Vorgabe der REDINET und auf der gesamten Strecke des

Kundengrundstückes erfolgen.

5) Die Preise verstehen sich zuzüglich Prüfgebühr und Kosten für den Prüfschein durch die Prüfstelle gemäß Mess- und Eichgebührenverordnung

(MessEGebV).

Die für die Befundprüfung entstehenden Kosten gehen zu Lasten der REDINET, wenn die Prüfung ergibt, dass der Stromzähler

die zulässige Fehlergrenze nicht einhält. 


